
Info	für	Bundeswettbewerb	
 

Dieses Jahr ist Offenes Gewässer dran. 

Handschuhe 

‐ Wenn ihr schon neue Handschuhe besitzt achtet drauf das die Richtlinie eingehalten wird. 
Insgesamt muss der Handschuh den genormten Anforderungen der EN 388 (mindestens in den      
Stufen 1/1/1/1) entsprechen. 

A‐	Teil	
 

Gesamtzeit von 7 Minuten 

Tragriemen: könnt ihr euch aussuchen ob ihr die benutzt oder nicht. 
 

Bei Saugleitung mit Schnellkupplung braucht nur ein Kupplungsschlüssel mitgenommen werden. 

An der Saugleitung müssen 3 halbe Schläge gemacht werden. Der Knoten kann mit Mastwurf und 
halben Schlag oder Mastwurf und Spierenstich gemacht werden oder mit dem Zimmermannstich. 
 
Die Schlauchaufsicht fällt weg. 

B‐Teil	
 

Das Staffelholz wird von Handschuh zu Handschuh übergeben. 

Vorm Start stehen die Jugendlichen vor der Markierung und nach dem Start treten sie ein. 

Wenn beim Läufer 5 ( Trage ) das Staffelholz vom Handschuh runter rollt. Darf auch nur Läufer 5 das 
wieder holen. 

Läufer 8 muss bei Staffelholz Übergabe stehen. 

Läufer 9 muss den Leinenbeutel mit über die Ziellinie werfen. Der Trageriemen zählt nicht mit in die 
Bewertung. 
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FA WETTBEWERBE
informiert:

LE ISTUNGSSPANGE
Im Jahr 2012 können die Geburtsjahrgänge 1994 -1997 die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr erwerben.

Voraussetzungen
Die Bewerber müssen am Tag der Leistungsbewertung bereits ein Jahr Mitglied der Jugendfeuerwehr sein. Maßgebend
hierfür ist das Eintrittsdatum.

Richtlinien
Für die Durchführung der Leistungsbewertung zum Erwerb der Leistungsspange sind die Richtlinien „Helfer in der Jugend-
feuerwehr, 13-02 Ausgabe 1-2008 / 8-02 CD-1-2011“ gültig.
Weiterhin sind die Erläuterungen zur bundeseinheitlichen Durchführung und Bewertung der Leistungsspangenabnahme
der Deutschen Jugendfeuerwehr zu beachten und anzuwenden.

Füller
Im Jahr 2012 können Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit Eintritt nach Ländergesetzgebung bis einschließlich Jahrgang
1994 als Füller an der Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr teilnehmen.

Mitgliedsausweise
Mitgliedsausweise können nur bei der Deutschen Jugendfeuerwehr, Reinhardtstr. 25, 10117 Berlin, Tel. 030/288848810
bestellt werden. Neben der Einhaltung der in den Richtlinien festgelegten Punkte wird noch einmal darauf aufmerksam
gemacht, dass jedes Mitglied im Besitz des Original-Mitgliedsausweises der DJF mit Dienstsiegel der ausstellenden Stelle
sein muss. Wenn dieser nicht fristgemäß vorliegt, kann eine Teilnahme nicht erfolgen.
Die einzelnen Jugendfeuerwehrwarte, die Veranstalter der Leistungsbewertungen und die Abnahmeberechtigten der DJF
werden darauf hingewiesen, dies genauestens zu beachten.

Anmeldung der Veranstaltung
Die für 2012 vorgesehenen Veranstaltungen zur Leistungsbewertung müssen bis zum 31. Januar 2012 bei der DJF gemel-
det werden. Nähere Informationen hierzu gibt es beim jeweiligen Landesjugendfeuerwehrwart.

BUNDESWETTBEWERB
Im Jahr 2012 können Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit den Geburtsjahrgängen 1994-2002 am Bundeswettbewerb der
Deutschen Jugendfeuerwehr teilnehmen.

Voraussetzungen
Die Teilnehmer müssen am Tag des Wettbewerbes Mitglied der Jugendfeuerwehr sein. Maßgebend hierfür ist der ord-
nungsgemäße Mitgliedsausweis der DJF.

Richtlinien
Für die Durchführung des Bundeswettbewerbes der DJF ist die „Wettbewerbsordnung für den Bundeswettbewerb der
DJF“, veröffentlicht im „Helfer in der Jugendfeuerwehr, 13-05 Ausgabe 11-2007 / 8-05 CD-1-2011“, anzuwenden.
Der A-Teil wird im Jahr 2012 mit Wasserentnahmestelle „Offenes Gewässer“ durchgeführt.

INTERNATIONALER JUGENDFEUERWEHRBEWERB
Im Jahr 2012 können Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit den Geburtsjahrgängen 1996-2000 am Internationalen Jugend-
feuerwehrbewerb teilnehmen.

Voraussetzungen
Die Teilnehmer müssen am Tag des Bewerbes Mitglied der Jugendfeuerwehr sein. Maßgebend hierfür ist der ordnungsge-
mäße Mitgliedsausweis der DJF.

Richtlinien
Für die Durchführung des Internationalen Jugendfeuerwehrbewerbs sind die „Internationalen Bewerbsbestimmungen für
Jugendfeuerwehren 6. Auflage 2004”, veröffentlicht im „Helfer in der Jugendfeuerwehr, 13-06 Ausgabe 3-2005 / 8-06
CD-1-2011“, maßgebend.

Schutzhandschuhe (Änderung der Bekleidungsrichtlinie der DJF, Stand 11/2011)

Passende Fünffingerhandschuhe mit gutem Tastgefühl und einem hohen Tragekomfort. Erforderlich sind Verstärkungen an Dau-
men, Handinnenfläche und Handrücken. Insgesamt muss der Handschuh den genormten Anforderungen der EN 388 (minde-
stens in den Stufen 1/1/1/1) entsprechen. Das Handgelenk muss abgedeckt sein. Eine dauerhafte Überlappung von Schutzhand-
schuh und Jacke muss während des Tragens zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein. Die Farbgestaltung hat nur in den Farben
schwarz, grau und/oder blau zu erfolgen. Reflexstreifen sind optional möglich.

Hinweis: Die Ausstattung einer Wettbewerbsgruppe hat einheitlich zu sein!

Helge Weber, VFA Wettbewerbe DJF (komm.)
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